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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Entwicklungsperspektiven für die Friedensschaffung und Nationenbildung im 
Anschluss an die Konfliktbeilegung 
(2008/2097(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Millenniums-Erklärung vom September 2000, in der die von der 
Völkergemeinschaft kollektiv als Kriterien zur Beseitung der Armut festgelegten 
Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) enthalten sind,

– in Kenntnis der Resolution 60/1 der UNO-Vollversammlung vom 24. Oktober 2005 über 
das Ergebnis des Weltgipfels 2005 und insbesondere deren Ziffern 138-140 betreffend die 
Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung,

– in Kenntnis des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der 
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in 
Cotonou am 23. Juni 20001, geändert durch das Abkommen zur Änderung des 
Partnerschaftsabkommens, unterzeichnet in Luxemburg am 25. Juni 20052 (‚das Cotonou-
Abkommen’), 

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission 
über die Entwicklungspolitik der Europäischen Union: „Der Europäische Konsens“, 
unterzeichnet am 20. Dezember 20053,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Europäischen 
Kommission „Europäischer Konsens über die humanitäre Hilfe“4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit5 (Development Cooperation Instrument (DCI)),

– in Kenntnis der Strategischen Partnerschaft Afrika-EU: Eine gemeinsame Strategie 
Afrika-EU, angenommen auf dem EU-Afrika-Gipfel im Dezember 2007,  

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen (GAERC) in seiner Formation der Entwicklungs- und 
Verteidigungsminister und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten vom 19. November 2007,

                                               
1 AB1. L 317 v. 15.12.2000, S. 3.
2 AB1. L 209 v. 11.8.2005, S. 27.
3 AB1. C 46 v. 24.2.2006, S. 1.
4 AB1. C 25 v. 30.01.2008, S. 1-12.
5 AB1. L 378 v. 27.12.2006, S. 41.
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– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen (GAERC) zu den Leitlinien der EU zu Kindern in bewaffneten 
Konflikten vom 16. Juni 2008, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen (GAERC) zu der Afrika-Strategie der EU vom 21. und 22. November 
2005,

– in Kenntnis des Politikrahmens der Afrikanischen Union (AU) für Wiederaufbau und 
Entwicklung nach Konflikten (Policy Framework on Post Conflict Reconstruction and 
Development (PCRD)), gebilligt von den AU-Mitgliedern auf ihren Gipfel in Banjul vom 
25. Juni bis 2. Juli 2006,

– in Kenntnis der zehn Prinzipien für ein Engagement in fragilen Staaten und Situationen, 
unterstützt von der Fragile States Group des OECD-Entwicklungshilfeausschusses (DAC) 
und gebilligt in der hochrangigen Sitzung des DAC vom 3.-4. April 2007 in Paris,

– in Kenntnis der Security Sector Reform and Governance, OECD/DAC Guidelines,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 25. 
Oktober 2007 – ‘Überlegungen zur Vorgehensweise der EU in Situationen der Fragilität -
Engagement für nachhaltige Entwicklung, Stabilität und Frieden in schwierigen 
Kontexten’ (KOM(2007)0643 und des als Anlage beigefügten internen Arbeitspapiers der 
Kommission (SEK(2007)1417), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2007 zu der Vorgehensweise 
der EU in Situationen der Fragilität in Entwicklungsländern1,

– in Kenntnis des EU-Konzepts zur Unterstützung von Entwaffnung, Demobilisierung und 
Reintegration (Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR)),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2007 zum Stand der Beziehungen 
EU-Afrika2, 

– in Kenntnis der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNSCR) zu 
Frauen, Frieden und Sicherheit und der UNSCR 1820 zu sexueller Gewalt gegen 
Zivilisten in Konfliktsituationen,

– in Kenntnis der „Grundzüge der Gemeinsamen EU-Afrika-Strategie“, die auf dem 8. 
Treffen der Ministertroika EU-Afrika am 15. Mai 2007 in Brüssel gebilligt wurden,

– gestützt auf Artikel 177 bis 181 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahmen des 
                                               
1 Angenommene Texte P6_TA(2007)0540.
2 Angenommene Texte P6_TA(2007)0483.
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Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter sowie des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass in der Hälfte aller Länder, in denen Konflikte statt gefunden haben, 
innerhalb von fünf Jahren wieder Konflikte entstehen, wobei das Einstellen von 
feindseligen Handlungen nicht automatisch zu einer tief verwurzelten und anhaltenden 
Stabilität führt, 

B. in der Erwägung, dass die Millenniums-Entwicklungsziele kohärente und zeitlich 
gebundene Zielgrößen für die langfristige Beseitigung der Armut vorgeben, wobei die 
Hälfte der Ärmsten auf der Welt bis zum Jahr 2010 in Staaten leben könnte, in denen 
gewalttätige Konflikte herrschen oder drohen1, 

C. in der Erwägung, dass ein transparenter, berechenbarer und professioneller 
Sicherheitssektor von grundlegender Bedeutung für die Schaffung der Voraussetzungen 
zur Stärkung von Frieden und Entwicklung ist, 

D. in der Erwägung, dass die rasche Verbreitung von Klein- und Leichtwaffen Konflikte und 
Verbrechen schürt, und in der Erwägung, dass im Jahre 2006 3/4 der gemeldeten Opfer 
von Landminen Zivilisten waren2,

E. in der Erwägung, dass gewalttätige Konflikte ausländische Investoren abschrecken und 
somit zu einer erheblichen Verringerung des Wachstums führen, 

F. in der Erwägung, dass die Stimulierung von privatwirtschaftlichen Initiativen erfolgen 
muss durch die Anwendung der Grundsätze des Wettbewerbs, niedrige Steuern, eine 
Mindestregulierung und stabile Währungen, 

G. in der Erwägung, dass nach Schätzungen des peruanischen Ökonomen Hernando De Soto 
in den Entwicklungsländern Immobilienvermögen im Werte von nicht weniger als 9 
Billionen Dollar ohne Grundbucheintrag besteht3,

H.  in der Erwägung, dass die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen bei der Ahndung 
von während Konflikten begangenen kleineren Gewaltakten unterstützen, den Dialog 
zwischen Gemeinschaften und früher feindlichen Konfliktparteien erleichtern und dafür 
sorgen können, dass Gerechtigkeit waltet, 

I.  in der Erwägung, dass die Zivilgesellschaft nicht von oben nach unten entwickelt werden 
kann, sowie in der Erwägung, dass der institutionelle Rahmen, innerhalb dessen sich die 
Zivilgesellschaft entwickeln kann, durch Vereinigungs- und Meinungsfreiheit sowie die 
Entwicklung rechtlich geschützter freier Medien entsteht,

J. in der Erwägung, dass die Evaluierung (Peer review) der EK-Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit durch den OECD/DAC im Jahre 2007 besagt, dass die EU 

                                               
1 Department for International Development  calculations based on World Bank estimates in Global Economic 
Prospects 2006: Economic implications of Remittances.
and Migration, World Bank, Washington 14.11.2005.
2 Landmine Monitor Report 2007: Toward a Mine-Free World .
3 Hernando de Soto The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else
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eine systematischere Konfliktanalyse als Teil von länderspezifischen Programmen und 
Projekten betreiben sollte, um deren Wirkung zu verbessern und sicherzustellen, dass sie 
keinen Schaden anrichten,

K. in der Erwägung, dass das letztendliche Ziel der Kommission als Folgemaßnahme zu der 
Mitteilung über die EU-Vorgehensweise in Situationen der Fragilität und die 
anschließenden Schlussfolgerungen des Rates und die Entschließung des Parlaments die 
Ausarbeitung eines Umsetzungsplans im Jahr 2009 als Mittel zur Bewertung der 
Wirksamkeit der verschiedenen EU Instrumente in Bezug auf ihre optimalere Nutzung im 
Bereich der Sicherheit und Entwicklung ist, 

1. ist der Überzeugung, dass der Begriff „Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung“ 
als eine Form der Stärkung der nationalen Souveränität von Bürgern und nicht als Mittel 
zu deren Verringerung verstanden werden muss; 

2. ist der festen Überzeugung, dass alle erdenklichen Schritte unternommen werden müssen, 
um eine Grundversorgung der von Konflikten betroffenen Bevölkerungen zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf Zugang zu Lebensmitteln, zu sauberem Wasser 
und Hygiene, zu Medikamenten, zur Gesundheitsfürsorge und auf die persönliche 
Sicherheit; 

3. ist der Auffassung, dass in Situationen nach Konflikten der Übergang von militärischer zu 
ziviler Sicherheit, sobald praktikabel, erfolgen muss und dass einheimische zivile 
Polizeikräfte internationale Einsatzkräfte ergänzen und gegebenenfalls ersetzen sollten; 

4. ist der Ansicht, dass frühere Kriegsherren ermutigt werden sollten, auf Gewalt zu 
verzichten, bevor sie in formale institutionelle Strukturen einbezogen werden, die die 
Teilung der Macht fördern, und gleichzeitig gewährleistet werden muss, dass die 
Öffentlichkeit und alle maßgeblichen Akteure aktiv informiert und in sämtliche 
Diskussionen über die Maßnahmen zur Teilung der Macht einbezogen werden; 

5 ist der Auffassung, dass die Rückkehr von Flüchtlingen und internen Vertriebenen hohen 
Vorrang genießen muss, wobei ihnen eine lebensfähige Existenz gesichert werden muss, 
insbesondere durch Bereitstellung funktionaler Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
und Arbeitsmöglichkeiten, und dass dies im Zuge von gruppenübergreifendem Dialog, 
Friedenserziehung, Abbau von Vorurteilen und Schulung im Umgang mit 
Unterschiedlichkeit, Engagement in Gemeinschaften von ehemaligen Kämpfern, 
Prozessen zur Regelung von Landansprüchen und Traumaheilung erfolgen muss; 

6. unterstreicht, dass Maßnahmen zur Förderung der Familienzusammenführung und 
Wiedereingliederungen von Kindern, die durch bewaffnete Konflikte betroffen sind, 
ergriffen werden müssen und dass der Zugang zu Bildungsprogrammen, Berufsausbildung 
und psychologischer Unterstützung gewährleistet werden muss; 

7. stellt fest, dass provisorische institutionelle Strukturen eventuell Erscheinungen des 
früheren Konflikts (zum Beispiel ethnische Quoten) beibehalten müssen, unterstreicht 
jedoch, dass deren Einfließen in langfristige institutionelle Strukturen vermieden werden 
sollte, damit die Spaltungen des Krieges nicht eine gespaltene Gesellschaft erzeugen; 
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8. ist der Auffassung, dass die lokale Eigenverantwortung für den friedensschaffenden 
Prozess ein wesentliches Instrument für die dauerhafte Schaffung von Institutionen ist; 
unterstreicht, dass Institutionen, Wahlprozesse, Wählereintragung und 
Wählerverzeichnisse, Mechanismen zur Identifizierung der Wähler und zur 
Korruptionsbekämpfung so transparent und nachvollziehbar wie möglich sein müssen,
dass sie eine unabdingbare Voraussetzung für die Verteidigung des Rechtsstaates, der 
Menschenrechte, demokratischer Institutionen sowie der Würde der Bevölkerung und für 
die wirtschaftliche Entwicklung, Investitionen und Handel darstellen; 

9. unterstreicht, dass die Gesellschaften am besten von unten nach oben aufgebaut werden; 
ist der Auffassung, dass deshalb die Unterstützung von örtlichen Gemeinschaften, 
Familien, Organisationen der Zivilgesellschaft, Kleinstkreditorganisationen und lokaler 
Netzwerke Voraussetzungen für jede erfolgreiche Entwicklungspolitik sind; 

10. unterstreicht, dass absolut vorrangig Kataster erstellt und verbessert und die Mittel für die 
Kartierung und Registrierung von Land und geistigem Eigentum bereitgestellt werden 
müssen und dass die Gerichte das Eigentums- und Handelsrecht durchsetzen und die 
Rückgabe von Land ungeachtet des Geschlechts erleichtern sollten; 

11. gibt zu bedenken, dass natürliche Vorkommen wie Öl und Diamanten Länder zurück in 
die Konfliktspirale treiben können; fordert in Anerkennung der Ergebnisse des 
Kimberley-Prozesses, dass dieser verstärkt und wirksam umgesetzt wird; 

12. hält Gerechtigkeit für die Konfliktopfer für wesentlich und erachtet nationale Gerichte als 
besser geeignet als internationale Kriegsverbrechertribunals, die Eigenverantwortung für 
nationale Gerichtsprozesse und die Bestrafung von Tätern zu gewährleisten; ist der 
Auffassung, dass eine Justizreform erforderlich sein mag, um die Rechtsstaatlichkeit 
ordnungsgemäß durchzusetzen und Transparenz zu gewährleisten; 

13. ist der Auffassung, dass sexuelle Gewalttäter mit allen Mitteln strafverfolgt werden 
müssen, wobei allen Opfern, insbesondere Frauen und Mädchen, gleichwertiger 
rechtlicher Schutz und Zugang zur Justiz gewährleistet werden muss1; 

14. begrüßt die Interaktion zwischen der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC); 
unterstreicht, dass die Unterstützung der EU für die Durchführung des ICC-Mandats von 
wesentlicher Bedeutung ist; hält nachhaltigere Bemühungen für erforderlich, damit das 
ICC-System funktionsfähiger, kohärenter und geschlossener wird; fordert die EU- und die 
AU-Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich mit der Ausführung sämtlicher vom ICC 
ausgestellter Haftbefehle kohärent und unverzüglich in allen Konfliktsituationen zu 
befassen; 

15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich weiterhin gegen die Straflosigkeit 
einzusetzen als wirksamstes Mittel für die Verhinderung künftiger 
Menschenrechtsmissbräuche durch Unterstützung der Tätigkeit international eingesetzter 
Gerichte; 

                                               
1 Resolution des UNO-Sicherheitsrates UNSCR 1820 (2008) zu sexueller Gewalt gegen Zivilisten in 
Konfliktsituationen.
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16. unterstreicht, dass ein dauerhafter Frieden vielfach abhängig ist von gemeinschaftlicher 
Beteiligung und Mitwirkung am Friedensprozess - einem Prozess, der nur legitim sein 
kann, wenn Frauen gleichermaßen einbezogen und als wichtige Akteure anerkannt werden 
- und dass die Rolle der Völkergemeinschaft bei der Unterstützung von 
zivilgesellschaftlichen Netzen, die lokale, nationale und internationale Initiativen 
verbinden, für den Friedensprozess von entscheidender Bedeutung ist1;

17. ist der Auffassung, dass maßgebliche zivilgesellschaftliche Organisationen als Forum für 
den Dialog zwischen Konfliktparteien eingesetzt werden können, wenn dies mit Schulung 
in Konfliktlösung und Friedenserziehung einhergeht; 

18. verweist darauf, dass die Geburteneintragung ein grundlegendes Menschen- und 
Bürgerrecht ist; unterstreicht, dass die Geburteneintragung von entscheidender Bedeutung 
während und nach bewaffneten Konflikten ist, da auf diese Weise Kinder vor 
Rechtsverletzungen geschützt werden können, und dass sie als Kernthema der 
Entwicklung betrachtet werden muss; 

19. hält bei der Konzeption von Entwicklungsprogrammen auf der Grundlage der 
Eigenverantwortung der Partnerländer ein konfliktbewusstes Vorgehen für erforderlich, 
um deren Wirksamkeit zu verbessern und die Dynamik eines Konflikts zu 
berücksichtigen; ist der Auffassung, dass die Einführung von Benchmarks ein nützliches 
Instrument bei der Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit darstellt; 

20. beabsichtigt, die EU-Vorgehensweise in Situationen der Fragilität aufmerksam zu 
verfolgen; fordert die Kommission auf, das Parlament umfassend über weitere Schritte zu 
informieren, die insbesondere in Form der Nutzung dieser Erkenntnisse für die Ermittlung 
und Gestaltung nachfolgender Aktionen unternommen werden; 

21. unterstreicht, wie wichtig der Kapazitätsaufbau von EK-Personal zur Umsetzung der 
konfliktbezogenen Programmierung durch fachliche Anleitung ist, insbesondere durch 
Ausarbeitung eines kurzen und maßgeschneiderten Handbuchs für die betreffenden 
Mitarbeiter in Bezug auf Konfliktbewusstsein, das sich auf die Peace and Conflict Impact 
Assessment Systems und das Resource Pack on Conflict Sensitivity stützt;

22. hält es für wesentlich, dass die EU Mittel für den Aufbau der erforderlichen Kapazitäten 
einschließlich interner Rechnungsprüfungsstellen, die an die nationalen Parlamente 
berichten, bereitstellt, damit diese in die Lage versetzt werden, die Unterstützung aus dem 
EU-Haushalt zu überwachen, insbesondere in Ländern nach Konflikten, in denen die 
Konfliktsensibilität für EK-Programmierung hoch ist; 

23. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der UN-Friedensbildungskommission die 
erforderliche politische Unterstützung und angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen, 
damit diese ihr Ziel der Verbesserung der internationalen Unterstützung für Länder nach 
Konflikten verwirklichen kann; 

                                               
1 Gender-related aspects of prevention of armed conflicts, European Parliament resolution on participation of 
women in peaceful conflict resolution, OJ C 228, 13.8.2001, p.186.
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24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Bewerberländer, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der UN-Friedensbildungskommission, der AU-
Kommission, dem AU-Exekutivrat, dem Panafrikanischen Parlament sowie der 
Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

EINLEITUNG

Dies ist einer der wichtigsten Berichte dieses Jahres. Er trägt den Erfordernissen Rechnung, 
die zur Einsetzung der UN-Kommission zur Friedenskonsolidierung auf dem Weltgipfel 2005 
führten. Ihm liegt die bedeutsame Feststellung zugrunde, dass in der Hälfte der betreffenden 
Länder nach der Beilegung von Konflikten innerhalb von fünf Jahren neue Konflikte 
ausbrechen. Gegenwärtig bestehen in der Welt 42 zivile Konflikte.

Am Staatsbildungsprozess sind zwei Hauptakteure beteiligt. Der erste – und wichtigste – ist 
das Land selbst, das sich in einer Situation der Fragilität befindet. Ohne den starken Willen, 
den Konflikt beizulegen und sich auf einen dauerhaften Frieden zu orientieren, ist die 
Rückkehr zu einer Konfliktsituation nahezu unvermeidlich. Der zweite Protagonist ist die 
internationale Gemeinschaft, deren Aufgabe darin besteht, das sich erholende Land durch sein 
finanzielles Engagement sowie den Wissensschatz seiner Mitglieder und deren eigene 
Erfahrungen mit dem Aufbau einer Nation zu unterstützen und zu stärken.

Der Marshallplan ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein einzelnes Land, die USA, 
ganz Westeuropa ermutigte, sich vom Krieg abzuwenden und für einen dauerhaften Frieden 
einzusetzen.

Es ist leicht, den gewünschten Weg zum Frieden aufzuzeigen, weitaus schwieriger ist es 
jedoch, ihn in der Praxis zu verfolgen. Theoretisch geht der Weg vom Krieg zum Frieden und 
dann weiter zum Aufbau und Erfolg des Landes. Gegenstand dieses Berichts ist das richtige 
Herangehen an dieses Muster, wobei der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau als wichtigstem 
Entwicklungsziel des nationalen Aufbaus liegt.

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN FÜR DIE FRIEDENSSCHAFFUNG 
IM ANSCHLUSS AN DIE KONFLIKTBEILEGUNG

Unmittelbare Prioritäten:

 Sicherung des Handlungsraums
 Gewährleistung des Zugangs zu sauberem Wasser und Überwachung der 

vollständigen Beseitigung und Bestattung der Toten möglichst gemäß den 
einheimischen Traditionen

 Gewährleistung des Zugangs zu Essen, Heizung (in Abhängigkeit von den 
Witterungsbedingungen), Strom, Kanalisation und medizinischer Grundversorgung

 Erkennbare Präsenz tatkräftiger Ordnungshüter (Polizei), um den Anschein von Recht 
und Ordnung zu wahren und Plünderei zu verhindern; Aufbau eines Netzes von 
einheimischen Informanten

 Örtliche Politiker zur Teilung der Macht bewegen und Dienstleistungen (medizinische 
Versorgung und Bildung) über die örtlichen Kommunen bereitstellen.
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Nachfolgende Prioritäten:

Die im Folgenden aufgeführten Schritte müssen parallel dazu erfolgen, denn es handelt sich 
um wesentliche Elemente für die Schaffung dauerhaften Friedens. Die genaue Reihenfolge 
der Umsetzung richtet sich dabei nach den Erfordernissen der Lage vor Ort!

1. Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR)
Wie bereits festgestellt, brechen in der Hälfte aller Länder nach der Beilegung von Konflikten 
innerhalb von fünf Jahren neue Konflikte aus. Daher ist die „Sicherung des Handlungsraums“ 
eine grundlegende Voraussetzung für alles Nachfolgende – die wirtschaftliche Entwicklung, 
Investitionen und Handel sowie die Verteidigung der Freiheiten und der Würde der 
Bevölkerung.

2. Teilung der Macht (zwischen den Kriegsherren und den führenden Politikern)
Die Kriegsherren müssen überzeugt werden, der Gewalt abzuschwören und zur Teilung der 
Macht durch institutionelle Strukturen überzugehen.

Gleichzeitig muss eine aktive und gut informierte Bürgerschaft in dieses Verhältnis der 
Machtteilung einbezogen werden, das in allen Phasen Transparenz aufweisen muss. Nicht nur 
ist mit allen Parteien zu sprechen, sondern die Konsultation aller Parteien ist auch sichtbar zu 
machen.

3. Rechtsstaatlichkeit
Der Grund, weshalb in so vielen Staaten in Fragilitätssituationen wieder Konflikte 
ausbrechen, liegt teilweise darin, dass das Rückgrat einer stabilen Gesellschaft, nämlich die 
Institutionen, nicht stark genug ist, um der Versuchung zu widerstehen, zu direkteren 
Methoden der Einflussnahme auf den Gang der Ereignisse zu greifen. Zuweilen können die 
Institutionen durch ihr Handeln die Schaffung von Stabilität sogar behindern. Der Kern des 
Institutionsaufbaus besteht in der Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit.

Ferner muss die Rechtsstaatlichkeit in diesem Stadium darauf gerichtet sein zu gewährleisten, 
dass die Zentralregierung von Bestand ist. Die Institutionen müssen als Zentripetalkraft 
wirken, nicht als Zentrifugalkraft (sie müssen die sich gegenüberstehenden Kräfte zur 
Zusammenarbeit bringen und dürfen die unter Druck stehenden Protagonisten nicht weiter 
auseinander treiben).

Der Staatsbildungsprozess umfasst den Aufbau von Institutionen: nationale Parlamente, 
Demokratisierung und Wahlprozesse, Korruptionsbekämpfung, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht. Das dafür benötigte wesentliche Instrument ist die Identifizierung der 
örtlichen Bevölkerung mit diesem Prozess.

4. Wirtschaft
Gewalttätige Konflikte schrecken ausländische Investoren ab und können die Wachstumsrate 
eines Landes um durchschnittlich 2 % senken. Die Schaffung eines Umfelds, das die private 
wirtschaftliche Initiative stimuliert, spielt eine große Rolle, um die wirtschaftliche Lage der 
Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern. Da Privatinitiative hierfür die treibende 
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Kraft ist, ist das Hauptaugenmerk auf die Initiative des Einzelnen zu richten, um sie zu 
befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen; vor allem müssen Vertriebene in die Wirtschaft 
einbezogen werden.

Die Voraussetzungen für eine gesunde Wirtschaft, wie sie vom westdeutschen Bundeskanzler 
Ludwig Erhard 1960 dargelegt wurden, sind Wohlstand durch Wettbewerb, niedrige 
Besteuerung, minimale Regulierung und eine stabile Währung.

Laut Schätzung des peruanischen Ökonomen Hernando De Soto bestehen in den 
Entwicklungsländern Immobilien im Wert von sage und schreibe 9 Billionen US-Dollar, ohne 
dass dafür Grundstücksrechte eingetragen sind. Solange sie dieser „inoffizielle“ Besitzstand 
fortbesteht, können beispielsweise keine Hypothekarkredite gewährt werden.

Der Schutz der Eigentumsrechte ist für die Entwicklung unabdingbar. Deshalb sollten in der 
Entwicklungspolitik die Einrichtung und Verbesserung von Katasterämtern, die Bereitstellung 
von Mitteln für die Kartierung und Eintragung von Landbesitz sowie das geistige Eigentum 
einen hohen Stellenwert einnehmen, und die Gerichte müssen das Eigentumsrecht 
durchsetzen. Der Markt kann nur dann funktionieren, wenn ein wirksames Rechtssystem 
besteht, in dem die Eigentumsrechte und vertraglichen Verpflichtungen mit einiger 
Vorhersehbarkeit und innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens festgelegt und durchgesetzt 
werden können.

Der Schutz des geistigen Eigentums gewährleistet und fördert die Gründung von 
Unternehmen.

5. Zivile Polizei (einschließlich Sicherheitskräfte und Geheimdienst)
Das A und O für die Schaffung der Voraussetzungen, die die Entwicklung begünstigen, ist ein 
transparenter, rechenschaftspflichtiger und professioneller Sicherheitssektor. Nur allzu oft 
sind die Sicherheitskräfte in Entwicklungsländern insbesondere nach einer Konfliktsituation 
nicht in der Lage bzw. nicht bereit, die Bürger zu schützen. War der Sicherheitssektor in der 
Vergangenheit ein Unterdrückungsinstrument, sind die örtlichen Gemeinden unbedingt in die 
Reform des Sicherheitssektors (SSR) einzubeziehen, damit diese Sicherheitsfragen nicht in 
die eigenen Hände nehmen müssen. Ganz wichtig ist, dass der Übergang vom militärischen 
zum zivilen Sicherheitsdienst so schnell wir möglich erfolgt.

Deshalb besitzen die Schaffung von Sicherheit und der Zugang zu Gerichten für jedermann 
Priorität bei der Armutsminderung und der Schaffung von Frieden. Für die Einhaltung der 
Gesetze muss anstelle der vorhandenen internationalen Truppen möglichst rasch eine zivile 
einheimische Polizeitruppe sorgen.

6. Minenräumung und Beseitigung von Kleinwaffen und leichten Waffen
Minen und die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW) fördern Konflikte 
und das Verüben von Verbrechen. Jeder Versuch, im Interesse der Beschleunigung der 
Entwicklung die Sicherheitslage zu verbessern, muss daher Maßnahmen zur Bekämpfung des 
unverantwortlichen Transfers von Waffen und der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten 
Waffen innerhalb der Gesellschaften einschließen.

7. Zivilgesellschaft
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Wir müssen die Grundsätze der Demokratie, der Freiheit der Medien und des Zugangs zu 
genauen Informationen fördern. Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit gehören zu den 
Eckpfeilern der Zivilgesellschaft.

Das Grundkonzept für alle friedensschaffenden Maßnahmen muss auf der Achtung der 
Grundwerte der menschlichen Würde, der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit, des Rechts und der Gleichberechtigung und der Rechenschaftspflicht der 
Regierung gegenüber der Bevölkerung beruhen. Die Meinung der örtlichen Begünstigten 
muss im Mittelpunkt der friedensbildenden und nationalen Aufbaumaßnahmen stehen. 

8. Aussöhnung und Vergebung
Dieser zeitweilige Justizpfeiler umfasst die Aussöhnung der verschiedenen Schichten der 
Bevölkerung, die Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer und von Vertriebenen, den 
Dialog zwischen den Konfliktparteien (Bewältigung von Traumata und Friedenserziehung), 
die Einrichtung von „Wahrheits- und Aussöhnungsausschüssen“ sowie die Unterstützung von 
gewaltlosen Systemen zur Beilegung von Streitigkeiten.

9. Kriegsverbrechen
Genozid muss bestraft werden, und dass muss auch deutlich sichtbar sein. Erforderlichenfalls  
müssen Kriegsverbrechertribunale eingesetzt werden. Es ist besser, wenn die Hauptschuldigen 
durch nationale Gerichte und nicht durch internationale Gerichte verurteilt werden.

10. Millenniums-Entwicklungsziele und gleichberechtigter Zugang zu 
Grundversorgungsleistungen für die Bevölkerung
Gesundheit ist wie auch der Zugang zu Trinkwasser und Abwasserentsorgung eine 
Voraussetzung für Entwicklung. Auch der Lebensmittelsicherheit muss ein hoher Stellenwert 
eingeräumt werden. Ein weiterer Hauptfaktor für die Armutsminderung ist die Bildung.

In den vergangenen Jahren hatten die meisten Länder mit der höchsten Säuglings- und 
Kindersterblichkeit unter Konflikten zu leiden. Eine unsichere Umgebung bietet außerdem 
einen Nährboden für die organisierte Kriminalität. Der Produktionskapazität von 
Entwicklungsländern, für die eine gesunde und gebildete Arbeitnehmerschaft unerlässlich ist, 
muss Vorrang eingeräumt werden, denn sie ist ausschlaggebend für die Beseitigung der 
Armut.

11. Gleichstellung der Geschlechter

Die Frauen sind entscheidende Akteure im Prozess der Friedensschaffung und der 
Nationenbildung. Die Bemühungen um Verwirklichung einer gerechten Gesellschaft können 
nur nachhaltig sein, wenn Frauen eine vollwertige Mitwirkung an den 
Friedensverhandlungen, eine uneingeschränkte Präsenz auf der politischen Bühne, im 
Wirtschaftsleben und in der Zivilgesellschaft insgesamt gewährleistet wird.

12. Gleichberechtigter Zugang zu nachhaltigen Ressourcen
Die nachhaltige und umweltfreundliche Nutzung sowie der gleichberechtigte Zugang zu den 
natürlichen Ressourcen sind notwendig, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. 
Dazu zählt auch die Bewältigung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen 
Vielfalt. Somalia ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn diesem Kriterium 



PE412.195v01-00 14/14 PR\742168DE.doc

DE

ungenügend Beachtung geschenkt wird.

13. Konfliktsensibilisierung
Erkennen Akteure auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe eine Konfliktsituation nicht oder 
unternehmen sie nichts dagegen, besteht die Gefahr, dass die Hilfe keine positive Rolle spielt. 
Wenn Hilfe gewährt wird, ohne auf die Auswirkungen eines bestehenden Konflikts auf die 
Entwicklung und die Sicherheit der Menschen zu achten, oder wenn sie über Staaten geleistet 
wird, die bestimmte ethnische Gruppen ausschließen, kann auch das Risiko steigen, dass ein 
Konflikt entsteht oder weiter anhält. Die Konfliktbewertung sollte bei 
Programmentscheidungen eine Selbstverständlichkeit sein.

Zur Konfliktsensibilisierung gehören auch Entscheidungen darüber, ob einem Land oder 
einem bestimmten Sektor Budgethilfe geleistet wird, ob die Hilfe im Wesentlichen über den 
Staat erfolgt, wie sichergestellt wird, dass sich entscheidende Entwicklungsprogramme im 
Bereich des Bildungs- und Gesundheitswesens und auf anderen Gebieten positiv auf die 
Ursachen des Konflikts auswirken usw. Die Einschätzung sollte anhand vorliegender 
Erfahrungen aus früheren Konfliktbewertungen und anderen sozialen Analysen erfolgen – vor 
allem solchen, bei denen Ungleichheit und soziale Ausgrenzung im Mittelpunkt standen. Es 
sollten Anstrengungen unternommen werden, um zu verstehen und verständlich zu machen, 
inwiefern die vorgeschlagenen Programme zur Gewährung von Hilfe und 
Entwicklungsunterstützung mit den Konfliktursachen sowie den Ursachen der Armut in 
Beziehung stehen.

14. Die Rolle internationaler Institutionen (Kohärenz und Einheitlichkeit des Handelns 
der internationalen Gemeinschaft)
Die UN-Kommission zur Friedenskonsolidierung wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die 
internationale Hilfe für Länder nach der Beilegung eines Konflikts zu verbessern. Diese 
Kommission sollte politische Unterstützung erhalten und mit ausreichend Mitteln ausgestattet 
werden, damit sie wirkungsvoll arbeiten und ihren Aufgaben vor Ort gerecht werden kann.

Viele internationale Akteure sprechen sich einerseits für die Notwendigkeit einer besseren 
Koordination im Anschluss an die Konfliktbeilegung aus, darunter in der Demokratischen 
Republik Kongo, in Sierra Leone und Liberia, doch ungeachtet einiger Verbesserungen trägt 
ihr Vorgehen in der Praxis vielfach zu Uneinheitlichkeit und Konkurrenz bei. Der 
OECD/DAC nimmt regelmäßige Untersuchungen der Wirksamkeit der von seinen 
Mitgliedern geleisteten Entwicklungshilfe vor. Die Kriterien dieser Untersuchungen sollten 
auf die Praxis ihres Handelns im Anschluss an die Konfliktbeilegung ausgedehnt werden.
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